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Gerade wenn Wanderer Hunde mitführen, kommt es immer wieder zu folgenschweren

Begegnungen mit Weidetieren. Rechtlich sind in solchen Fällen die Almbauern meist im Vorteil.

WOLFGANG ZARL

Im Juli 2014 wurde eine 45-jährige
Deutsche, die einen Hund führte,
auf einem Wanderweg auf einer Ti-
roler Alm von mehreren frei laufen-
den Kühen angegriffen und tödlich
verletzt. Die Staatsanwaltschaft
Innsbruck ermittelte gegen den
Almwirt wegen fahrlässiger Tötung,
stellte das Verfahren aber ein, da
dem Wirt keine Verletzung einer
Sorgfaltspflicht nachzuweisen war.

Der Witwer und der Sohn des Op-
fers klagten daraufhin den Almwirt
beim Landesgericht Innsbruck auf
359.905 Euro (Schmerzensgeld, Be-
gräbniskosten etc.), da dieser die
Tiere nicht ordnungsgemäß ver-
wahrt habe. Er hätte einen Weide-
zaun errichten müssen, dieser hätte
den Unfall verhindern können.
Dem entgegnete der Almwirt, die
Errichtung derartiger Zäune auf
Almweideflächen sei weder zumut-
bar noch ortsüblich, zudem habe er
bereits vor dem Vorfall mehrfach
auf Hinweisschildern auf die von
Mutterkühen ausgehenden Gefah-
ren hingewiesen. Ein Urteil im Zivil-
prozess ist noch nicht ergangen.

Das Betreten einer Weide ist vor
allem in Begleitung eines Hundes
gefährlich. Folgenschwere Zwi-
schenfälle mit Kühen können, wie
das angeführte Beispiel zeigt, vor
Gericht landen. Wie ist nun die
Rechtslage? Was müssen Tierhalter
und Wanderer beachten?

Jeder Landwirt hat, wie jeder
Tierhalter, seine Nutztiere grund-
sätzlich auf die erforderliche Weise

zu verwahren und zu beaufsichti-
gen. Für Weidetiere sind diese An-
forderungen „gelockert“. Rechts-
politisch wird dies damit gerecht-
fertigt, dass mit einem überspann-
ten Regelwerk die Viehhaltung auf
Almen unmöglich gemacht würde.

Nach der Rechtsprechung des
Obersten Gerichtshofs reicht es
zum Beispiel aus, Kühe auf einer mit
einem durchgehenden elektrischen
Zaun umgebenen Weide zu halten.
Die Tiere müssen darüber hinaus
nicht weiter beaufsichtigt werden.
Dies gilt auch dann, wenn sich die

Weide in der Nähe einer viel befah-
renen Straße befindet. Allerdings
müssen die Weidetiere in diesem
Fall „besonders sorgfältig“ ver-
wahrt werden. Konkret heißt das: Es
müssen aus Haftungsgründen
elektrische Weidezäune mit dop-
pelter oder dreifacher Drahtfüh-
rung verwendet werden.

Auf Almen dürfen Weidetiere
überhaupt frei, also ohne Einzäu-
nung oder sonstige Maßnahmen,
gehalten werden. Die freie Weide-
haltung von Mutterkühen mit Käl-
bern auf Almen ist überdies regio-
nal ortsüblich. Diese großzügigen
Verwahrungsbestimmungen gelten
allerdings nur für normale Verhält-
nisse. Wenn es mit Rücksicht auf
die spezielle Eigenschaft oder Ge-
fährlichkeit der Tiere erforderlich
ist, gilt auch für auf Almen gehalte-
ne Tiere eine Verwahrungs- und Be-
aufsichtigungspflicht.

Nach der geltenden Rechtspre-
chung sind die Landwirte aber nicht
verpflichtet, die Wanderwege
durch Zäune vom Weidegebiet ab-
zugrenzen. Dies sei weder üblich
noch zumutbar. Wanderer dürfen
sich das auch nicht auf einem

markierten Wanderweg erwarten,
wenn er über Almweiden führt.

Sehr wohl aber ist der Landwirt
verpflichtet, ein gefährliches Tier
gesondert so zu verwahren, dass es
sich dem Weg nicht nähern kann.
Vor allem Mutterkühe mit Kälbern
reagieren beim Zusammentreffen
mit Hunden – auch angeleinten –
oft sehr aggressiv, weil sie die Hun-
de als Bedrohung wahrnehmen.

Der Landwirt hat Vorsorge zu
treffen, wenn ein Wanderweg eine
Kuhweide durchquert, auf der Mut-
terkühe mit Kälbern gehalten wer-
den. Aus Haftungsgründen sollte
man an allen Zugängen zur Weide
Warnschilder anbringen (Achtung
Mutterkühe! Betreten sowie Mit-
führen von Hunden auf eigene Ge-
fahr!).

Weitere Maßnahmen sind unter
normalen Verhältnissen in der Re-
gel nicht erforderlich. Denn auch
von Hundehaltern darf man erwar-
ten, dass sie über die Gefahren Be-
scheid wissen, die von ihren Tieren
ausgehen können. Wurden Weide-
tiere allerdings zuvor bereits auffäl-
lig, reicht dieser Warnhinweis allein
nicht aus, dann bedarf es besonde-

rer Verwahrungsmaßnahmen. Die
Haftung des Landwirts für seine
Weidetiere ergibt sich aus seiner
Eigenschaft als Tierhalter. Es kön-
nen sich aber im Zusammenhang
mit Weidetieren auch Haftungspro-
bleme für den Almwirt ergeben,
selbst wenn dieser nicht der Tier-
halter ist. So hat er zum Beispiel
einen sicheren Zugang zu seiner
Almwirtschaft herzustellen und
aufrechtzuerhalten.

Diese Pflichten bestehen nicht
nur gegenüber den Gästen, sondern
gegenüber allen Besuchern der
Almwirtschaft, unabhängig davon,
ob diese dort einkehren oder nicht.
Werden diese Absicherungspflich-
ten verletzt, können Wanderer
Schadenersatz für den Fall fordern,
dass sie von einer Kuh verletzt wer-
den. Beispiele dafür wären fehlende
Warnschilder oder ein schadhafter
Zaun.

Generell gilt für Wanderer: Wer
sich bewusst in eine Gefahr begibt,
ist (großteils) für die Folgen daraus
selbst verantwortlich.

Wolfgang Zarl ist Rechtsanwalt in

Salzburg.

Hundemachen Kühe aggressiv

WAS SIEWISSEN SOLLTEN

Welche Rechte Fluggäste bei Verspätungen haben
Eine EU-Verordnung verpflichtet Fluglinien zu Ausgleichszahlungen. Doch nur wenige Passagiere fordern diese ein.

STEPHAN KLIEMSTEIN

Stundenlanges Warten in Flugha-
fenlounges, verpasste Anschluss-
flüge, zusätzliche Hotelnächte. Ver-
spätungen im Flugverkehr sind är-
gerlich. Was viele nicht wissen: Sie
sind auch lukrativ. Fluggäste haben
in gewissen Fällen nämlich das
Recht, Ausgleichszahlungen einzu-
fordern. Geregelt ist das in der EU-
Fluggastrechteverordnung.

Jedes Jahr sammeln sich wegen
Flugverspätungen Entschädigungs-
ansprüche in Millionenhöhe an.
Doch nur wenige fordern sie tat-
sächlich ein. Die Airlines stört das
nicht. Welche Rechte hat man nun
als Flugpassagier?

1. Wann habe ich Anspruch
auf Entschädigung?

Die EU-Fluggastrechteverordnung
ist auf Flüge anzuwenden, die von
einem EU-Mitgliedsstaat aus ge-
startet worden sind. Weiters gilt sie,
wenn in einem EU-Mitgliedsstaat
gelandet wird und die Airline ihren
Sitz in der EU hat, wobei Hin- und
Rückflug als zwei verschiedene Flü-
ge gelten.
Ist der Flug mehr als drei Stunden
verspätet, besteht Anspruch auf
eine Ausgleichs- beziehungsweise
Entschädigungszahlung. Vorausset-
zung ist, dass die Fluggesellschaft
selbst für die Verspätung verant-
wortlich gewesen ist. Im Falle von
„außergewöhnlichen Umständen“,

wie einem Streik oder bei Naturka-
tastrophen, besteht in der Regel
kein Anspruch, wenn die Airline
den Zwischenfall nicht durch zu-
mutbare Maßnahmen hätte vermei-
den können.

2. Wie viel müssen die
Fluglinien zahlen?

Je nach Distanz zur Destination be-
trägt die Höhe der Entschädigungs-
zahlung zwischen 250 und 600 Eu-
ro. Was der Flug tatsächlich gekos-
tet hat, spielt dabei ebenso wenig
eine Rolle wie die Frage, ob es sich
dabei um eine Pauschalreise gehan-
delt hat.

Neben einer Entschädigung
muss die Fluggesellschaft auch eine

Übernachtung im Hotel ermögli-
chen, wenn dies aufgrund der Ver-
zögerung nötig ist.

Ab einer zweistündigen Verspä-
tung sind von den Fluglinien Ge-
tränke und Snacks oder Gutscheine
zur Verfügung zu stellen, die dann
in einem der Flughafenshops einge-
löst werden können. Zudem haben
Passagiere Anspruch auf Telefonate
und E-Mails.

3. Wiemacht man seine
Ansprüche geltend?

Die Ansprüche können – außer-
gerichtlich – auch ohne Anwalt
geltend gemacht werden. Erfah-
rungsgemäß ist es als Privatperson
aber bedeutend schwieriger, diese

durchzusetzen. Manche Betroffene
erhalten überhaupt keine Reaktion,
andere werden mit Standardschrei-
ben abgelehnt. Besonders schwierig
wird es für den juristischen Laien,
wenn sich die Fluggesellschaft auf
technische Probleme beruft. Spä-
testens dann sollte man einen An-
walt einschalten.

Die Entschädigungsansprüche
verjähren erst nach drei Jahren. Wer
es bislang versäumt hat, Aus-
gleichszahlungen einzufordern,
kann dies auch noch rückwirkend
tun.

StephanKliemstein ist Rechtsanwalt

in Salzburg (König&Kliemstein

RechtsanwälteOG).
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Kühe dürfen auf Almen
frei gehalten werden

Für die Kuh ist ein Hund eine Bedrohungwie einWolf.


